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         Aktuelle Informationen zum Pferdekauf und zum Pferdepass 
 
Pferdehalter in Deutschland müssen die Übernahme eines Pferdes aus dem Ausland und 
jeden anderen Besitzwechsel „unverzüglich“ melden.  
Dies gilt ab dem 1. Februar 2011 für alle Pferde, auch für  solche Pferde, die aus einem 
anderen EU Mitgliedsstaat mit Pferdepass und Transponder nach Deutschland zugekauft 
werden.  
Für eingeführte Berberpferde und Araber-Berberpferde und für alle Pferde mit VFZB 
Zuchtbescheinigung kann der Besitzwechsel an die Geschäftsstelle des VFZB e.V. 
gemeldet werden.  
Die Pferdepässe werden von uns auf Korrektheit hin überprüft, der Besitz bestätigt und die 
Daten des eingeführten Pferdes zugleich an die amtliche Deutsche Datenbank (HITier) 
gemeldet. Hierzu muss der Pferdepass mit Angabe des Besitzers/Pferdehalters an unsere 
Geschäftsstelle eingeschickt werden. Für die Meldung ist es zusätzlich erforderlich die 
Pferdehalter-Registriernummer anzugeben.  
In Einzelfällen kann es nach der Prüfung der Unterlagen auch notwendig werden einen 
Ersatzpass auszustellen.  
Zur Beratung und weiteren Information wenden Sie sich bitte an unsere VFZB 
Geschäftsstelle. 
 
v.Butler-Wemken 

Verein der Freunde und Züchter des Berberpferdes e.V. 
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VFZB e.V. 
Geschäftsstelle und Zuchtbüro 

Thomasstr. 9 
D-54316 Franzenheim 

Tel: 0049-(0) 6588-992890 
Fax: 0049-(0) 3212-1276835 

E-Mail: info@vfzb.de 
Internet: http://www.vfzb.de 

 
Bankverbindung: Westerwald Bank e. G. 

Konto: 15 047 003, BLZ: 573 918 00 
IBAN: DE75 5739 1800 0015 0470 03 

BIC Code: GENODE51WW1 

In Deutschland und Österreich bundesweit amtlich anerkannte Züchtervereinigung für           
Berber- und Araber-Berberpferde 

 Mitglied im Weltberberverband O.M.C.B (Organisation Mondiale du Cheval Barbe) 
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